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Zur aufschiebenden Wir-
kung  von Rechtsmitteln
zu § 53 AuslG

(Fall Kaplan)
Auf Berufung der Bundesrepublik hat das OVG

NW die Klage des Muhammed Metin Kaplan auf

Feststellung von Abschiebungshindernissen

abgewiesen.1  Kaplan drohe in der Türkei nicht

mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Folter

oder eine unmenschliche oder erniedrigende

Behandlung. Auch aus Art. 6 EMRK ergebe sich

kein Abschiebungshindernis. Die Revision

wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zu-

gelassen. Nach Urteilsverkündung wurde der

Anwältin Kaplans die Abschiebungsandro-

hung der Ausländerbehörde Köln ausgehän-

digt.

Um eine Abschiebung noch vor Rechtskraft des

OVG-Urteils zu verhindern, stellte Kaplan vor-

sorglich am Tag der  Urteilsverkündung einen

entsprechenden  Antrag gegen die Stadt Köln.

Das VG Köln setzte im Eilverfahren den Vollzug

der Abschiebungsandrohung für zwei Monate

aus.2  Es sei unter anderem zu prüfen, ob vor der

Abschiebung nicht erst das Revisionsverfahren

abgeschlossen sein müsse.3

Kann es auf diese Frage ankommen?

Gemäß § 75 AsylVfG haben Klagen in Asyl-

rechtsstreitigkeiten nur in den ausdrücklich

aufgeführten Fällen der §§ 38 und 73 AsylVfG

aufschiebende Wirkung. Nach dem Willen des

Gesetzgebers soll der Suspensiveffekt be-

schränkt sein auf Fälle, die der verfassungs-

rechtlichen Vorgabe des Art. 16a GG als verfah-

rensabhängiges Grundrecht Rechnung tra-

gen.4  Nach dem Wortlaut der amtlichen Be-

gründung5  soll das mit der aufschiebenden

Wirkung verbundene Bleiberecht nur demjeni-

gen Asylbewerber zukommen, dessen Asylan-

trag nicht als offensichtlich unbegründet oder

unbeachtlich eingestuft worden ist. Ein pro-

zessrechtliches Bleiberecht des erfolglosen

Asylbewerbers ist aber zur Grundrechtssi-

cherung nur dann erforderlich, wenn eine

nicht als völlig aussichtslos anzusehende ge-

richtliche Überprüfung der Asylberechtigung

und der Feststellung der Voraussetzungen zu

§ 51 AuslG noch bevorsteht.
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In allen anderen Fällen, in denen unter Betei-

ligung des Bundesamtes um das Vorliegen der

Voraussetzungen des § 53 AuslG gestritten

wird, hat – wie im allgemeinen Ausländerrecht

auch – die Klage keine aufschiebende Wir-

kung. Wenn also, wie hier, auf Grund der

rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung

über den Widerruf der Asylanerkennung fest-

steht, dass der Ausländer weder asylberechtigt

ist noch die Voraussetzungen des § 51 I AuslG

vorliegen, so besteht kein der Asylklage ent-

sprechendes Bedürfnis nach einem prozess-

rechtlichen Hinausschieben der Ausreise-

pflicht des abgelehnten Asylbewerbers. So

entspricht es auch der Konzeption des Geset-

zes im gleich gelagerten Fall des § 39 AsylVfG,

den Antragsteller gegen die vom Bundesamt

nach gerichtlicher Aufhebung einer Asylaner-

kennung bzw. der Feststellung der Vorausset-

zungen des § 51 I AuslG gem. § 34 AsylVfG zu

erlassende „isolierte” Abschiebungsandro-

hung auf den Eilrechtsschutz zu verweisen.

Diese Zielsetzung zeigt sich auch darin, dass
eine Aufenthaltsgestattung gem. § 55
AsylVfG nur für den um Asyl nachsuchenden

1 U.v 26.05.2004 - 8 A 3852/03.A.

2 B.v. 27.05.2004 - 12 L 1418/04.
3 Die Beschwerde der Stadt Köln vom 03.06.2004

wies das OVG  NW aus formellen Gründen zurück
(B.v. 30.06.2004 - 17 B 1154/04).

4 Vgl. BT-Drs. 12/2062, S. 40.
5 S. Fn. 4.

Evelyn Gsänger, 410

Ausländer zur Durchführung des Asylverfah-

rens vorgesehen ist. Verfahren zur Klärung ei-
nes Abschiebungshindernisses auf der Grund-
lage der EMRK (§ 53 IV AuslG) führen nicht zu
einer Aufenthaltsgestattung und gewähren

damit kein vorläufiges Bleiberecht. Dieses vor-
läufige Bleiberecht für die Dauer der Prüfung
des Vorliegens von Abschiebungshindernissen
kann nur im Wege des einstweiligen Rechts-
schutzes erreicht werden. Hat bereits eine Kla-

ge keine aufschiebende Wirkung, so kann auch
ein weiteres Rechtsmittel im Instanzenzug,
etwa die Einlegung einer Revision, eine solche
Wirkung nicht entfalten.
Soweit ein Eilantrag gegen die Ausländerbe-

hörde mit der Einlegung eines Rechtsmittels
begründet wird, kann dies nicht zum Erfolg füh-
ren.

Die vom Bundesamt bislang nur per Briefpost

an die verfahrensbeteiligten Rechtsanwälte

versandten Lageberichte und Auskünfte des

AA stehen diesen nun auch als elektronischer

Service zur Verfügung.

Der Zugang zum Download-Portal wird auf

Antrag gewährt. Dieser ist unter Angabe der

eigenen E-Mail-Adresse zu richten an: Bundes-

amt, IZ Asyl und Migration, Referat 211 - Informa-

tionsvermittlung, Frau Monika Brenner, 90343

Nürnberg

oder per E-Mail: Monika.Brenner@bafl.bund.de

Nach Registrierung werden dem Rechtsan-

walt die persönlichen Zugangsdaten (Benut-

zerkürzel und Anfangskennwort) sowie eine

Ausfertigung des „Merkblatts zum elektroni-

schen Versand von Lageberichten und Aus-

künften des Auswärtigen Amtes an bevoll-

Download-Portal für
VerfahrensbevollmächtigteAA-Erkenntnisse online

Ursula Gräfin Praschma

1 Für technische Probleme ist die Adresse

radp-tech@bafl.bund.de eingerichtet.

Das Informationszentrum Asyl und Migration stellt eine neue Dienstleistung bereit.

mächtigte Rechtsanwälte” und des „Benutzer-

handbuchs-Download-Portal” an seine E-Mail-

Adresse gesandt. Außerdem ist zum Benutzer-

handbuch ein Link aus dem System heraus ein-

gerichtet.

Bestellungen können anschließend an die

E-Mail-  Adresse radp-fach@bafl.bund.de ge-

richtet werden.1

Der Lagebericht bzw. andere Dokumente des

AA werden in jedem Einzelfall freigeschaltet

und stehen unter der Adresse des Download-

Portals https://asylis.bafl.de:7443/ dann für

vierzehn Tage zum einmaligen Abruf bereit.
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Unter Saddam Hussein kehrte der Irak in einer

Art Reverenz an den Islam zu weitgehend über-

wunden geglaubten Traditionen zurück.1  So

duldete der Staat Blutrache in bestimmten Fäl-

len, vor allem auf dem Lande. Eine Verordnung

aus dem Jahre 1990 gewährte männlichen Fami-

lienangehörigen Straffreiheit für so genannte

„Verbrechen der Ehre”; z.B. Tötung von weibli-

chen Familienangehörigen, wenn diese man-

gelnder Keuschheit bezichtigt wurden. Diese

Tötungen gehen nach herrschender Auffas-

sung auf einen tradierten, archaischen Sitten-

kodex zurück.2

Am 09.06.2003 führten die USA und Großbritan-

nien das Strafrecht aus dem Jahre 1969 bis auf

wenige Änderungen wieder ein.3  Die Verord-

nung aus dem Jahr 1990 verlor ihre Gültigkeit.

Allgemeines

Blutrache (arab. Qissas - Vergeltung oder Tha’r -

Rache) kann nach islamischem Recht4  bei vor-

sätzlichem Mord und bei vorsätzlicher Körper-

verletzung geübt werden, sofern der Täter voll-

jährig, vollberechtigt und dem Opfer gleichwer-

tig ist (z.B. in der Familienhierarchie). Verlet-

zungen lassen sich durch eine entsprechende

Verwundung des Täters  rächen. Die Angehöri-

gen des Opfers können anstelle der Blutrache

einen angemessenen Blutpreis (arab. Diyya)

fordern. In fast allen arabischen Staaten sind

die Blutrachebestimmungen durch die Strafge-

setzgebung außer Kraft gesetzt.5

Nach klassischem islamischem Recht sind bei

Tötungsdelikten vorsätzliche und fahrlässige

Taten zu unterscheiden. Bei Vorsatz gilt die so

genannte Vergeltung. D.h. dem Täter wird ge-

nau das Gleiche angetan wie dessen Opfer. Sind

Täter und Opfer allerdings einander nicht

gleichwertig - insbesondere nach Geschlecht

und Religion - ist nur ein Blutgeld zu zahlen.

Ein weiterer Grundgedanke der Blutrache be-

steht darin, dass der Täter bzw. dessen Familie

das selbe Schicksal, den selben Verlust erleiden

sollen wie das Opfer bzw. die Opferfamilie. Bei

der Blutrache handelt es sich demnach um kei-

ne individuelle, sondern um eine kollektive

Bestrafung. Der Täter kann, muss aber nicht,

selbst getötet werden. Blutrache obliegt nicht

notwendig dem nächsten Verwandten oder

Blutrache im Irak dem Familienoberhaupt. Der Bluträcher kann

frei bestimmt werden. Wann Blutrache geübt

werden muss, ist nicht vorgeschrieben. Dies

kann sofort oder erst nach Jahren geschehen.

Auch ein längeres Ruhen einer Blutrachefehde

und ihre spätere Wiederaufnahme sind mög-

lich. Auf die Blutrache oder ein Blutgeld  kann

auch verzichtet werden.

Bei fahrlässiger Tötung, das kann auch Ver-

kehrsunfälle betreffen, wird im Allgemeinen

keine Blutrache geübt, sondern ein Blutgeld

gezahlt.6

Praxis

Das irakische Strafrecht beruht nicht auf islami-

schem Recht. Dennoch sind die mit Blutrache

und Blutgeld verbundenen Gerechtigkeits-

vorstellungen tief in der irakischen bzw. ira-

kisch-kurdischen Bevölkerung verankert, vor

allem bei der  ländlichen Bevölkerung, und wer-

den regelmäßig  praktiziert. Besonders in den

letzten Jahren sollen Fälle von Blutrache auch

in den Städten des Nordirak deutlich angestie-

gen sein. Dies wird zum einen darauf zu-

rückgeführt, dass in den letzten Jahren zahlrei-

che Dorfbewohner in die großen Städte gezo-

gen sind; zum anderen auf das Erstarken isla-

mischer Organisationen und Parteien. Verbun-

den mit der - nicht zuletzt ökonomisch beding-

ten7  - „Rückbesinnung” auch städtischer Be-

völkerungsschichten auf islamisch begründete

Praktiken, eben etwa Blutrache.

Die weitverbreitete Akzeptanz traditioneller

Praktiken wie Blutgeld zeigt sich u.a. bei Ge-

richtsverfahren im Nordirak. Hier bemühen sich

Richter z.B. bei Bestrafung fahrlässiger Tötung

häufig, eine außergerichtliche Regelung auf

Basis von Blutgeld zu erreichen.8

Dass staatliche Stellen einen lückenlosen

Schutz vor Blutrache gewährleisten können, ist

im Irak derzeit nicht anzunehmen.9

Individuelle Gefährdung

Das Risiko des Einzelnen, von der Person oder

Familie, seitens der Blutrache droht, gefunden

zu werden,  ist individuell zu bewerten. Gleiches

gilt bis zur Regierungsübergabe an den Irak für

die Schutzfähigkeit bzw. Schutzwilligkeit der

CPA.10

Diese war bestrebt, den Menschenrechten Gel-

tung zu verschaffen. Alle Personen in öffentli-

chen Funktionen haben zu beachten, dass nie-
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Philipp Thalheimer, 212

1 Diese symbolische Hinwendung wird als Folge des
Kuwait-Krieges beschrieben (s. Buchta, Bruderzwist
im Hause Alis, FAZ v. 16.04.2004).

2 Vgl. AA, Lagebericht v. 16.10.2002. Zur Straffreiheit
bei Ehrenmorden vgl. a. U.S. Departement of State,
Iraq Country Reports on Human Rights Practices –
2003 v. 25.02.2004, http://www.state.gov/g/drl/rls/
hrrpt/2003/27928.htm <Abruf 01.03.2004>.

3 Order 7 vom 10.06.2003, http://
www.iraqcoalition.org/regulations/
index.html#Orders, <Abruf 04.03.2004>.

4 Vgl. Sure 2, 179: die Wiedervergeltung sichert euch
das Leben (s. Kreiser/Wieland, Lexikon der Islami-
schen Welt, Stuttgart 1992).

5 Vgl. Barthel (Hrsg.), Lexikon der arabischen Welt,
Wiesbaden 1994.

6 Vgl. Savelsberg, Gutachten v. 20.07.2003 an VG
Regensburg; zu Modalitäten von Blutrache und
Blutgeld vgl. a. Kalnoky, „Der Hund, endlich ist er
tot”, Die Welt v. 22.11.2003 sowie Deutsches Orient-
Institut, Gutachten v. 30.04.2001 an VG Augsburg.

7 „Zunehmende Armut, Hunger, hohe Arbeitslosig-
keit und horrende Inflation ließen Millionen Iraker
an allen politischen und sozialen Gewissheiten
zweifeln und in der Religion Zuflucht suchen.“
(Buchta, Fn. 1).

8 S. Salvelsberg (Fn. 6).
9 Vgl. Savelsberg (Fn. 6).
1 0 Coalition Provisional Authority.
11 S. Savelsberg (Fn. 6).
12 V. 09.01.2003 - 4 K 1645/00.A unter Berufung auf

OVG NI, B.v. 03.06.2000 - 9 L 3275/99.
13 U.v. 25.08.2003 - M 27 K 02.50776.
14 U.v. 21.04.2004 - A 7 K 11650/03. Die Entscheidung

lässt zugleich erkennen, dass das Vorbringen „Blut-
rache“ auch als Zweckvorbringen fehlgebraucht
werden dürfte (Bl. 6 UA).
Zur Bewertung einer Blutrache-Gefahr im Rahmen
des § 53 VI 1 AuslG, wenn sie sich auch in Deutsch-
land realisieren könnte, s. Nr. 53.6.1 AuslVwV.

15 U.v. 04.12.2003 - 1 L 234/02.

mand etwa wegen seines Geschlechts, seiner

Rasse, Religion, politischen Überzeugung,

Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit

diskriminiert wird. Die KDP und PUK üben  in

ihren Gebieten der ehemals autonomen Zone

de facto die Macht aus. Bei der Einschätzung der

individuellen Verfolgungsgefahr ist zu berück-

sichtigen, dass  die Machthaber im Nordirak

zwar schutzwillig, aber wohl nicht in allen Fäl-

len schutzfähig sind.

Deshalb kommt es auch darauf an, eine an ei-

nem unbekannten Ort des Irak weilende Per-

son aufspüren zu können. Hier sind u.a. Res-

sourcen und Beziehungen sowie auch Position

und Einfluss der involvierten Personen von Be-

lang. Sind z.B. die Möglichkeiten des Verfolgers

gering, kann durch Wohnsitznahme in einer

größeren Stadt, insbesondere in einem anderen

Landesteil, der Gefahr weitestgehend entgan-

gen werden. So wird für einen von Blutrache

bedrohten irakischen Kurden die theoretische

Möglichkeit gesehen, sich außerhalb des kur-

disch kontrollierten Gebiets des Nordiraks nie-

derzulassen.11

Rechtsprechung

Es gibt nur wenig Rechtsprechung zur aktuel-

len Situation.

Das VG Aachen12  etwa qualifiziert Blutrache im

Nordirak als Bestandteil der Rechtskultur  und

erkennt in begründeten Fällen Abschiebungs-

schutz nach § 53 VI 1 AuslG zu.

Das VG München13  hingegen verneint grund-

sätzlich eine landesweit drohende Gefahr der

Blutrache.

Im Ergebnis ebenso urteilt das VG Freiburg:14

„Wie er [der Kläger] selbst angegeben hat, hat

er sich mehrere Monate in einem lediglich zehn

Minuten Autofahrt entfernten Dorf aufgehal-

ten. War es der Familie nicht möglich, ihn dort

ausfindig zu machen, spricht aber nichts dafür,

dass dies bei einem noch weiter entfernten Auf-

enthalt im Nordirak zu erwarten sein könnte.“

Gemäß OVG ST seien die Besatzungsmächte

prinzipiell bereit, mit den ihnen allgemein zur

Verfügung stehenden Mitteln Schutz vor Über-

griffen privater Dritter zu gewähren. Sie bedien-

ten sich dabei u.a. der Hilfe von neu- und wieder-

eingestellten irakischen Polizisten. Dass die

Schutzgewährung nach wie vor lückenhaft sei,

schließe ebenso wie eine Schutzversagung in

Einzelfällen eine Schutzbereitschaft oder

Schutzfähigkeit der Besatzungsmächte nicht

aus.15

Michael Trauthig,  Neue Chancen für Christen in der Türkei?,

ZAR Heft 2/2004, S. 73 ff.

Der Autor beantwortet die Frage vorsichtig optimistisch. Die

meisten Christen und Kirchenführer berichteten von einem

Klimawandel. Das Kloster Mar Gabriel etwa zeige neues Leben

und in den Tur Abdin kehrten erste christliche Familien aus

Westeuropa zurück.

Literaturhinweis

Die Redaktion, R.B.
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Der Wirkbetrieb wurde am 01.09.2003 aufge-

nommen. Die Daten werden über das europäi-

sche TESTA2 -Netzwerk übertragen. Im Referat

420 des Bundesamtes  werden die Dokumente

digital signiert und anschließend verschlüsselt

übermittelt.

Die Zeit- und Kostenersparnis solcher elektro-

nischen Datenübertragung liegen gerade für

das Dublin-Verfahren auf der Hand.

Im Jahr 2003 stellte(n)

· das Bundesamt insgesamt 4.883 Übernah-

meersuchen und 863 Datenanfragen an die

Mitgliedstaaten

· die Mitgliedstaaten ihrerseits  insgesamt

7.475 Übernahmeersuchen und 37.208

Datenanfragen an das Bundesamt.

Diese Zahlen erhöhen sich durch die Zustim-

mungen/Ablehnungen und den weiteren

Schriftwechsel um ein Vielfaches.  Aus der EU-

Erweiterung seit 01.05.2004 folgt ein weiterer

Anstieg.

Die Kommission entwickelte für das Aufnahme-

gesuch, das Wiederaufnahmegesuch und die

Datenanfrage jeweils ein für alle Mitgliedstaa-

ten verbindliches, einheitliches pdf-Dokument.

Das Dateiformat gilt nach der Signatur als fäl-

schungssicher. Zum Nachweis für den Zugang

der E-Mail erhält der sendende Mitgliedstaat

automatisch vom System eine Empfangsbestä-

tigung. Diese setzt die kurzen Fristen nach der

Dublin II-VO in Lauf.3

Erklärtes Ziel ist es, den gesamten Schriftwech-

sel zwischen den Mitgliedstaaten nach Mög-

lichkeit über das elektronische Kommunikati-

onsnetz abzuwickeln. Für Überstellungen sind

zusätzlich die herkömmlichen Kommunikati-

onswege möglich, da daran auch Behörden be-

teiligt sein können, die keinen Zugang zu

DubliNet haben.

Jedem Mitgliedstaat stehen die Dokumente in

seiner jeweiligen Landessprache zur Verfü-

gung. Nach Übermittlung des Dokumentes,

DubliNet

1 Rechtsgrundlage sind die Art. 22 II, Art. 27 II Dublin
II-VO i.V.m. Art. 15 DVO.

2 Trans-European-Services for Telematics.
3 Antwortfrist für ein Wiederaufnahmegesuch, das

sich auf einen EURODAC-Treffer stützt, nur
zwei Wochen - Art. 20 Abs. 1, lit. b) Dublin II-VO.

z.B. von Frankreich nach Deutschland,  kann

hier Deutsch ausgewählt werden. In der Praxis

erweist sich dies als sehr komfortabel, auch

wenn die individuellen Dokumenteinträge

sprachlich nicht zu verändern sind. Den pdf-

Dokumenten können in elektronischer Form

Beweismittel,  etwa Flugtickets und Fahrkarten,

Fotos, Visaunterlagen oder weitere Dokumen-

te,  als Anhänge beigefügt werden.

Während alle Mitgliedstaaten zum Start am

01.09.2003 empfangsbereit waren, stellten erst

wenige Länder (Großbritannien, Island, Norwe-

gen, Österreich) ihre Ersuchen über DubliNet.

Nach und nach schlossen sich die meisten Mit-

gliedstaaten an.  Deutschland begann Ende

Oktober/Anfang November 2003, die Ersuchen

via DubliNet zu versenden. Derzeit fehlen von

den „alten“ Mitgliedstaaten noch Portugal,

Spanien, Italien und Dänemark (letzteres wen-

det Dublin II noch nicht an) als aktive Teilneh-

mer. Hinsichtlich des Grenzverfahrens, das

Deutschland mit Österreich, Schweden und

Dänemark praktiziert, werden sich noch Kon-

taktdienststellen der Bay. Landespolizei sowie

einige Grenzschutzinspektionen anschließen.

Unter Federführung der GSD Koblenz läuft die

Testphase. Die zehn neuen Mitgliedstaaten

sind durch eine Schulung der EU - Kommission

für die Teilnahme an DubliNet gerüstet und

teilweise bereits betriebsbereit.

Mit MARiS, der elektronischen Akte des Bundes-

amtes, ist das pdf-Dateiformat jedoch nicht kom-

patibel. Der dadurch verursachte zusätzliche

Aufwand kann erst durch die Implementierung

von DubliNet in MARiS entfallen.

Die praktischen Erfahrungen mit den DubliNet-

Dokumenten zeigen, dass diese noch nicht

ganz ausgereift sind. Es bedarf Verbesserun-

gen; insbesondere hinsichtlich der Angabe des

sendenden und empfangenden Mitgliedstaa-

tes und der Verringerung der Dateigrößen.

Einer detaillierteren Regelung bedarf auch die

elektronische Übertragung von Fingerabdrük-

ken.
Dr. Eva Britting-Reimer, 420/
    Thomas Kreitschmann, 121

Unter Leitung der Europäischen Kommission

errichteten die Mitgliedstaaten im Jahr 2003

ein Netz für die geschützte elektronische Über-

mittlung von personenbezogenen Daten von

Asylbewerbern, genannt DubliNet,1  das die

Durchführung der Dublin II-VO erleichtern soll.
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Aktuelle Entwicklungen in EuropaAktuelle Entwicklungen in EuropaAktuelle Entwicklungen in EuropaAktuelle Entwicklungen in EuropaAktuelle Entwicklungen in Europa
BELGIEN

Frankreich

Großbri-
tannien

Schweiz

Schweden

Europäische Union

Die Redaktion, R.B.

Unbegleitete Minderjährige

Pro Jahr  reisen etwa 1.800 unbegleitete Minder-

jährige ein,  von denen nur manche Asyl bean-

tragen.  Andere sehen Belgien lediglich  als

Transitland oder sind Opfer von Menschenhan-

del. Ein Großteil verschwindet sogar spurlos

(2003 fast 900). Deshalb sollen die Minderjähri-

gen über eine obligatorische Vormundschaft

seit dem 01.05.2004 besser geschützt werden.

Trotz relativ geringer Voraussetzungen für die-

ses Amt haben sich bisher nur wenige Perso-

nen hierfür gemeldet. Mit ein Grund dürfte sein,

dass nicht jeder Vormund für 25 Minderjährige

zuständig sein will, zumal nur 500 €/Jahr pro

Vormundschaft vergütet werden.

Zwangsausweisungen

Die bisher für die Zwangsabschiebungen ab-

gelehnter Asylbewerber genutzten Armeeflug-

zeuge stehen wegen Personalmangels und

internationaler Verpflichtungen nicht mehr

bereit. Der Innenminister sucht Ausweichmög-

lichkeiten.

Ausweisung von „Hasspredigern“

Viele der in die wachsenden Moslemgemeinden

„importierten” Imame verbreiten fundamenta-

listische Ideen.1  Besonders aufnahmebereit hier-

für sind die in Europa geborenen, häufig in Per-

spektivlosigkeit aufgewachsenen jungen Mos-

lems. Vor diesem Hintergrund  wies Frankreich

seit 2001 viele dieser „Hassprediger” aus.

Die gesetzl. Möglichkeiten zur Abschiebung

sollen erweitert werden, nachdem trotz des

strengen Antiterrorismusprogrammes die Ab-

schiebung eines Imams nach Algerien gericht-

lich für rechtswidrig erklärt wurde, der u.a. das

Schlagen von Frauen guthieß.2

Transitvisa

Auch für Reisende aus Kenia und Tansania wur-

den ab 12.05.2004 Transitvisa eingeführt. Damit

soll dem zunehmenden Missbrauch entgegen-

gewirkt werden, nach der Landung die Papiere

zu vernichten und häufig als „Somalis” Asylan-

trag zu stellen.

Iran

Wegen der Publizität seines Falles erhielt ein

homosexueller Iraner eine Aufenthaltsgeneh-

migung. Bei Rückkehr, so das Aliens Appeals

Board Anfang April, drohe Bestrafung. Im Iran

könne Homosexualität sogar mit der Todesstra-

fe geahndet werden.

Abnahme von Fingerabdrücken erweitert

Seit dem 01.06.2004 dürfen die Grenzstellen von

allen illegal Einreisenden Fingerabdrücke ab-

nehmen und registrieren. Dies galt bisher nur

für Personen ohne gültige Ausweispapiere.

Hintergrund der Maßnahme ist, dass Personen,

denen mit gültigen heimatlichen Papieren die

Einreise verweigert worden war, i.d.R. versu-

chen, später erneut illegal einzureisen und

dann oft ohne Papiere ein Asylgesuch stellen.

Hauptprobleme im Asylbereich

· praktisch konstante Verfahrens- und

Vollzugsrückstände trotz deutlich gesunke-

ner Gesuchszahlen

· mehr als drei Viertel aller Asylsuchenden

ohne asylrelevante Gründe

· fast 80 Prozent legen keine amtlichen

Identitätspapiere vor

· Nutzung von Touristenvisa zur „legalen”

Einreise

· Schleusungskriminalität

· zunehmend mangelnde Kooperation der

Asylsuchenden

· Wegweisungen nur ungenügend durch-

setzbar

· abgewiesene Asylsuchende bleiben häufig

illegal und verursachen große Sicherheits-

und Sozialprobleme mit bedeutenden Kos-

ten.

Mit einer konsequenten Handhabung der heu-

tigen Instrumente ließen sich bereits einige

Verbesserungen erreichen. Eine weitere Opti-

mierung wird in Folge der Einführung von Not-

statt Sozialhilfe für rechtskräftig abgelehnte

Asylbewerber erwartet.3

Eurodac

Im ersten Jahr seit Betriebsaufnahme4  konnten

7 Prozent aller Asylanträge als Mehrfachanträge

(= 17.287 Fälle) festgestellt werden. Insgesamt

wurden 246.902 Fingerabdrücke von Asyl-

bewerbern erfasst, 7.857 Fingerabdrücke von

illegalen Grenzübertretern und 16.814 Finger-

abdrücke von Illegalen.

1 Von rund 1.500 Imamen sind etwa 10 % französische
Staatsbürger und nur die Hälfte spricht Französisch.

2 Vgl. Weber-Lamberdière, Focus v. 14.06.2004.
3 Vgl. C.W., Forderung nach Standards für die Nothilfe,

NZZ v. 15.06.2004 u. ebd., Zahl der Asylgesuche stark
rückläufig.

4 15.01.2003.
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IZ Asyl undIZ Asyl undIZ Asyl undIZ Asyl undIZ Asyl und
MigraMigraMigraMigraMigrationtiontiontiontion

rni  nur intern verfügbar
zum Herkunftsland

· Iran
Chronologie der Wahl zum 7. Parlament der Isla-
mischen Republik Iran am 20.02.2004 (11.01.-
25.02.2004).
Stand: April 2004
Hrsg.: Bundesamt, 212

· Türkei
Kommunalwahlen am 28.03.2004, Bürgerliche
Ehrenrechte, Verordnung über Rundfunk- u.
Fernsehsendungen in unterschiedlichen Spra-
chen u. Dialekten, die traditionell von türki-
schen Bürgern genutzt werden, etc.
Stand: März 2004
Hrsg.: Bundesamt, 212

Sprachförderung für ausländische Arbeit-
nehmer und deren Familienangehörige 2003
Stand: 01.06.2003
Hrsg.: Bundesamt, 322

Posttraumatische Belastungsstörung,
Auswahlbibliografie und Linksammlung
Stand: Juni 2004
Hrsg.: Bundesamt, 210+414

Roland Bell, Zur Suizidgefahr als Abschie-
bungshindernis, InfAuslR Heft 5/2004, S. 218 f.

Herwig Birg, Soziale Auswirkungen der demo-
graphischen Entwicklung, IzpB Nr. 282/2004, S.
35 ff.

BMI

· Namensführung der Ehegatten nach aus-
ländischem Recht, 33 S.

· Familienname des Kindes nach ausländi-
schem Recht, 43 S.
 Jew.  über  www.bmi.bund.de

Kurzdarstellung nach Ländern von Afghanistan
bis Zypern.

Felix Ekardt, Würde und Existenzminimum -
nur eingeschränkt für Asylbewerber?, ZAR Heft
4/2004, S. 142 ff.

Grant Evans, Laos: Situation Analysis and Trend
Assessment, Mai 2004, 38 S.
Ein Writenet-Report im Auftrag des UNHCR Genf.

Kees Groenendijk, Rechtliche Konzepte der
Integration im EG-Migrationsrecht, ZAR Heft 4/
2004, S. 123 ff.

Ferdinand Haenel/Angelika Birck, Entgeg-

nung zu Ebert/Kindt, Die posttraumatische
Belastungsstörung im Rahmen von Asylverfah-
ren, demnächst in VBlBW 2004

Bertold Huber, 25 Jahre deutsches Aufenthalts-
recht, InfAuslR Heft 1/2004, S. 1 ff.

Antje Krüger, Wenn die Einwanderer wieder
gehen. Argentinien erlebt die eigene Migrati-
onsgeschichte mit umgekehrten Vorzeichen,
Lateinamerika Nachrichten 345 (Dez. 2003),
S. 25 ff.
Während Europa sich mit Fragen der Zuwande-
rung auseinandersetzt, erlebe das zweitgrößte
Einwanderungsland der Erde massive Abwande-
rung, nicht zuletzt nach Europa. Da insbesondere
gut ausgebildete Menschen abwandern, werde das
Zukunftspotential des Landes erheblich ge-
schwächt.

Klaus Kühne, Sprachmittel im Gesundheits-,
Sozial- und Bildungsbereich, IZA Heft 3+4/2003,
S. 32 ff.
Zur Verständigung mit fremdsprachigen Migran-
ten in der Schweiz.

Harald Meyer, Mindestaufnahmebedingungen
für Asylbewerber: Nivellierung auf  geringem Ni-
veau oder Fortschritt für eine gemeinsame Asyl-
politik in Europa?, NVwZ Heft 5/2004, S. 547 ff.

Kerstin Müller, Die Drittstaatenregelung - ein
verlorener Kampf?, Asylmagazin 5/2004, S. 5 ff.

Sonja Pöllabauer/Sebastian Schumacher,
Kommunikationsprobleme und Neuerungsver-
bot im Asylverf. , MigraLex Heft 1/2004, S. 20 ff.
Nach informativer Erörterung grundsätzlicher
Kommunikationsprobleme werden spezielle Folge-
fragen des österreichischen Rechts behandelt.

Anita Rüffer, „Wer gefoltert wurde, wird nicht
mehr heimisch in der Welt.“ Die Flucht nach
Deutschland bringt traumatisierten Flüchtlin-
gen nicht die existenzielle Sicherheit, die sie für
eine Genesung bräuchten, Sozialcourage Heft
2/2004, S. 6.

Wolfgang Schluchter (Hrsg.), Fundamentalis-
mus. Terrorismus. Krieg, Weilerswist 2003, 155 S.
€ 20,- , ISBN 3-934730-67-1.

Volker Stiebig, Ein „altes“ Thema neu belebt:
Kirchenasyl, ZAR Heft 3/2004, S. 101 ff.
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·    VG Ansbach: Zur Verfassungskonformen
       Auslegung des § 53 VI AuslG bei
       vergleichbarem Schutz

·    Rückkehr von Yeziden in die Türkei

·    Ehrenmorde im Irak

·    zur Lage in Liberia

Demnächst lesen Sie:

I

M

P

R

E

S

S

U

M

Rnur intern verfügbar Ministry of Foreign Af-
fairs, Political Reforms in Turkey, Ankara,
February 2004, 36 S.

UNHCR

· Asylum Levels and Trends: Europe and non-
European Industrialized Countries 2003.
A comparative overview of asylum applica-
tions submitted in 44 European and 6 non-
European countries in 2003 and before,
Genf 24.02.2004, 25 S.

· International Protection Considerations
in Respect of Rwandan Asylum-Seekers
and Other Categories of Persons of Con-
cern in Continued Need of International
Protection, Genf Jan. 2004, 18 S.

· Position on Return of rejected asylum see-
kers to
- Angola, 3 S.
- Côte d’Ivoire, 5 S.
- Eritrea, 7 S.
- Somalia, 11 S.

Jew. Genf Jan. 2004.

· Stellungnahme zur Schutzbedürftigkeit
von Flüchtlingen armenischer Volkszuge-
hörigkeit aus Aserbaidschan in Deutsch-
land, Berlin März 2004, 12 S.

· Position zur Schutzbedürftigkeit von Per-
sonen aus dem Kosovo im Lichte der jüngs-
ten ethnisch motivierten Auseinanderset-
zungen, Genf/Berlin 30.04.2004, 5 S.

· Internally Displaced Persons. Questions
and Answers, Genf Feb. 2004, S. 14

· Jugendliche Flüchtlinge in Afrika - die Zu-
kunft aufbauen. Unterrichtsmaterialien
für Schüler der 7. bis 11. Klasse, Berlin 2003.

Die Materialien enthalten ein Lehrheft mit 74
Seiten, ein 67-minütiges Video und einen Evalua-
tionsbogen für Lehrer.
Jew. Bezug über UNHCR, Wallstr. 9-13, 10179
Berlin.

Sarah Vaughan, Ethiopia: A Situation Analy-
sis and Trend Assessment, Jan. 2004, 57 S.
Ein Writenet-Report im Auftrag des UNHCR
Genf.

Esther Weizsäcker, Jüdische Migranten im gel-
tenden deutschen Staatsangehörigkeits- und
Ausländerrecht, ZAR Heft 3/2004, S. 93 ff.

Kerstin Weltz, Die Unterlassungshaftung im
Völkerstrafrecht. Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung des französischen, US-amerikanischen
und deutschen Rechts, Freiburg 2004, 342 S., ISBN
3-86113-891-3, € 22,-.
Ziel des Rechtsvergleichs ist, Voraussetzungen einer
allgemeinen Unterlassungsstrafbarkeit auf völker-
strafrechtlicher Ebene herauszuarbeiten.

Volker Westphal/Edgar Stoppa, Die EU-Ost-
erweiterung und das Ausländerrecht, InfAuslR Heft
4/2004, S. 133 ff.

Theresia Wolff, Afghanistan, Asylmagazin
Heft 1-2/2004, S. 7 ff.

Informationen hierzu über
IVS-Telefon: 0911 / 943 - 5588
IVS-Fax:  0911 / 943 - 5599
E-Mail:   ivs-anfragen@bafl.bund.de

Die Redaktion, R. B.
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